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Betr.: Vereinshallenturniere 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
die Zeit der Hallenturniere beginnt wieder. 
Ich erinnere daran, dass die Hallenturniere laut Satzung des SHFV genehmigungspflichtig 
sind. 
Wie schon in den letzten Jahren verzichtet der Spielausschuss bei Turnieren der Frauen, 
Senioren und Alt-Herren darauf, die Genehmigung schriftlich zu erteilen, hier können Kosten 
gespart werden. 
Senden Sie mir formlos Ihren Antrag mit Angabe des Termins, des Ortes und der 
teilnehmenden Mannschaften per E-Mail oder per Post zu (einen FAX-Anschluss habe ich 
nicht mehr). 
Sie können alle Turniere, die den Spielausschuss betreffen, auf einem Schriftstück 
beantragen, Jugendturniere bitte bei 
Frank Käthner, Segeberger Str. 13, 23795 Fahrenkrug, Tel.: 04551-92951 
e-mail: frank.kaethner@kfvsegeberg.de genehmigen lassen. 
Für alle Termine sind Schiedsrichter beim Schiedsrichteransetzer  anzufordern, Ihre Wünsche 
können berücksichtigt werden.  
Erhalten Sie von uns keine Antwort, ist das Turnier genehmigt. 
Wichtig: Gespielt werden kann nur nach den gültigen Regeln und Satzungen des SHFV, es  
                Gibt keine Sonderspielregeln. 
                Es sind Spielberichtsbögen auszufüllen, sie sind mir zu übersenden. 
Es können auch wieder Betriebssportmannschaften teilnehmen, die dem Betriebssportverband 
SH angeschlossen sind (Pilotprojekt des Kreises Segeberg) 
 
Sogenannte "Allstars"-Mannschaften können nur an den Turnieren teilnehmen, wenn auch 
der Spielerpass vorliegt, bzw. eine Genehmigung des derzeitigen Vereines, dass gegen das 
Mitwirken keine Bedenken bestehen. In diesem Fall kann der Spielausschuss dann eine 
Gastspielerlaubnis erteilen. 
 
Für nicht genehmigte Hallenturniere wird der Verein mit einem Ordnungsgeld belegt. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Hans-Otto Woroniak                                                                                                     


